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1. Begrüssung / News
2. Energiestrategie 2050
3. Strompreise 2026 
4. ZEV/EVG / v-ZEV/v-EVG / LEG usw.
5. Energieeffizienz und neues 

Kundenportal
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2. Energiestrategie 2050
    Entwicklung und Herausforderungen

Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien

5

Chance



Wie stemmen wir die stetig neuen Herausforderungen?

6



Leistungsverlauf EVS AG 1.09.2017 – 19.09.2025

Rückspeisung an Vorlieferant mit 
neg. Preisen!

Viel Solarstrom vor allem an den 
Wochenenden!



https://www.strompreis.elcom.admin.ch/ https://www.vese.ch/pvtarif/
Bezug Rücklieferung

Tarifvergleich Schweizweit

https://www.strompreis.elcom.admin.ch/


Was hat sich geändert gegenüber 2025

 Geschichte: Doppeltarif (HT/NT)
Neu: Einheitstarif (Energie: Sommer- und  
Wintertarif / Netznutzung: ganzes Jahr)

 Messwesen eigene Kostenrechnung  und 
separate Messtarife

 Solidarisierte Kosten für Stahlindustrie und 
Netzausbaukosten EVU’s

 Rücklieferungsvergütung Quartalsweise 
nach Bekanntgabe des Referenzmarktpreises 
durch das BFE oder gemäss 
Minimalvergütung

3. Strompreise 2026
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GESAMT



Zusammenfassung



Vergütungen für Solarstrom «Gestern und Heute»
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Rücklieferungstarif Bsp. EVS AG 2019: HT: 7.80 Rp./kWh / NT: 6.00 Rp./kWh

Rücklieferungstarif Bsp. EVS AG 2025: HT: 16.00 Rp./kWh / NT: 14.20 Rp./kWh



Vergütungen für Solarstrom «ab 2026»
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Die Mindestvergütungen für PV-Anlagen mit einer Leistung von weniger als 150 kW betragen:

• PV-Anlagen mit einer Leistung von weniger als 30 kW: 6 Rp./kWh
• PV-Anlagen mit Eigenverbrauch mit einer Leistung zwischen 30 und 150 kW: je nach Leistung zwischen 5,8 und 1,2 Rp./kWh. 

Der genaue Betrag berechnet sich, indem man 180 durch die Leistung der Anlage teilt. 
Bsp. Beträgt die Minimalvergütung für 60 kW: 3 Rp./kWh.

• PV-Anlagen mit einer Leistung zwischen 30 und weniger als 150 kW ohne Eigenverbrauch: 6,2 Rp./kWh
• Anlagen > 150 kW erhalten keine garantierte Mindestvergütung. Die Vergütung erfolgt nach 

vierteljährlich gemittelten Referenz-Marktpreis.

Siehe: https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/foerderung/erneuerbare-energien/einspeiseverguetung.html



Vergütungen für Solarstrom «ab 2026»
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Wie funktionieren die Minimalvergütungen?
Die nachstehende Abbildung illustriert die Funktionsweise der Minimalvergütung am Beispiel einer Anlage unter 90 kW Leistung 
mit einer Minimalvergütung von 3 Rp/kWh.
Wenn der Betreiber seinen Solarstrom ins Netz einspeist, vergütet der Verteilnetzbetreiber dafür den Referenz-Marktpreis. Fällt 
dieser unter die Minimalvergütung, hier als gestrichelte Linie dargestellt, dann wird die Minimalvergütung bezahlt. Somit erhält 
der Betreiber normalerweise mehr als die Minimalvergütung, die nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommt.

Siehe: https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/foerderung/erneuerbare-energien/einspeiseverguetung.html
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4. ZEV/EVG, vZEV/vEVG und LEG
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Erklärung siehe: www.lokalerstrom.ch



Was versteht man unter ZEV/EVG?
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Ein ZEV ist eine Gemeinschaft von Stromverbraucherinnen 
und -verbrauchern, die den von Photovoltaik-Anlagen erzeugten Solarstrom 
gemeinsam nutzen.

Die Mitglieder eines ZEV teilen sich einen Netzanschluss und gelten gegenüber 
dem Verteilnetzbetreiber als ein Kunde. Die Abrechnung der Stromkosten erfolgt 
innerhalb der Gemeinschaft, oft mit Unterstützung eines 
Abrechnungsdienstleisters. 

Das EVU liefert zusätzlichen Strom, wenn Bedarf besteht, 
und kauft überschüssigen Solarstrom ab. 



ZEV/EVG, vZEV/vEVG und LEG im 
Vergleich
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Ab dem 1. Januar 2026 können neben ZEV/EVG und virtuellem ZEV/EVG (vZEV/vEVG) auch lokale 
Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) gegründet werden. Diese Gemeinschaften ermöglichen es, lokal 
erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien innerhalb eines Quartiers oder einer Gemeinde über das 
öffentliche Netz hinweg zu nutzen und zu teilen. 



• Was können wir dagegen tun?!
–Energiesparen, fängt bei jedem an ;-)
–Erneuerbare Energien fördern
–Bewusster Leben
–Weniger ist mehr!!
–Energieeffiziente Geräte 

Wir helfen Ihnen;)

5. Energieeffizienz und neues 
Kundenportal

Ziele:
2025: keine Zielvorgabe
2026: Zielvorgabe von 1% Referenzstromabsatzes 
2027: Zielvorgabe von 1.5% Referenzstromabsatzes
2028: Zielvorgabe von 2% Referenzstromabsatzes



Neues Kundenportal

Herr Muster
Musterstrasse 1
8718 Schänis



Neues Kundenportal





Weitere Info’s unter: www.evsag.ch

Das EVS-Team ist für Sie da!

6. Fragen

http://www.ev-schaenis.ch/
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